
  
 

Herausgegeben und gedruckt von der Stadt 
Kempten (Allgäu) 
Redaktion: Büro Oberbürgermeister 
Rathausplatz 29, 87435 Kempten (Allgäu) 
Telefon (0831) 115 
https://www.kempten.de/amtsblatt  

Verantwortlich für den Inhalt: 
Verfasser/-in der jeweiligen Bekanntmachung 
 
Erscheint nach Bedarf freitags. 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

Amtliche Bekanntmachung über die  Schulanmeldung an den Grundschulen in 
der Stadt Kempten (Allgäu) ....................................................................... 2 

Bekanntmachung über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse und die Erteilung 
von Wahlscheinen .................................................................................... 7 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  „Holzbachtobel Nord“: Satzungsbeschluss .. 
  ..................................................................................................... 11 

Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan „Stiftsbleiche II“: 
Satzungsbeschluss ................................................................................. 13 

 

Amtsblatt 
der Stadt Kempten (Allgäu) 
 

Nummer 03/26, 06. Februar 2026 



Amtsblatt der Stadt Kempten (Allgäu)  
 
 
 

 
 
2 

Nummer 03/26, 06. Februar 2026 

STAATLICHES SCHULAMT  
in der Stadt Kempten (Allgäu) 

 Amtliche Bekanntmachung über die  
Schulanmeldung an den Grundschulen 
in der Stadt Kempten (Allgäu) 

I. Schulanmeldung an der Grundschule 
Am 18.03.2026, in der Zeit von 15.00 bis 19.00 Uhr, findet in den Gebäuden al-
ler Grundschulen (siehe Abschnitt V.) in der Stadt Kempten (Allgäu) die 

Schuleinschreibung 

 
statt. 
 

ACHTUNG! 

 

Schulpflichtig werden alle Kinder, die bis zum 30. September 2026 sechs Jahre 
alt sind oder bereits einmal von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt 
wurden. 

 

Auf Antrag der Erziehungsberechtigten wird ein Kind, das in den Monaten Okto-
ber, November, Dezember geboren wurde, schulpflichtig, wenn zu erwarten ist, 
dass das Kind voraussichtlich mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. 

 

Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember sechs Jahre alt werden, ist zusätzliche 
Voraus-setzung für die Aufnahme in die Grundschule, dass in einem schulpsycho-
logischen Gutachten die Schulfähigkeit bestätigt wird. 

 

Für Kinder, die zwischen dem 01. Juli und dem 30. September 2026 sechs Jahre 
alt werden, gilt wieder der Einschulungskorridor.  

Die Eltern dieser Kinder entscheiden nach Beratung und Empfehlung durch die 
Schulen frei, ob ihr Kind zum kommenden Schuljahr oder erst ein Jahr später ein-
geschult wird. Erziehungsberechtigte, die von dieser Regelung Gebrauch machen 
wollen, werden gebeten, sich vorab mit den zuständigen Grundschulen in Verbin-
dung zu setzen. 
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Die Kinder müssen an einer öffentlichen Grundschule, in deren Schulspren-
gel sie wohnen, oder an einer staatlich genehmigten privaten Grundschule an-
gemeldet werden. Dies gilt auch dann, wenn die Erziehungsberechtigten die Ge-
nehmigung eines Gastschul-verhältnisses beantragen wollen. 

Die Absicht des Antrages auf ein Gastschulverhältnis ist bei der Schulanmeldung bekannt 
zu geben. 
 

Die Erziehungsberechtigten sollen persönlich mit dem Kind zur Schulanmeldung 
kommen. Wenn sie verhindert sind, sollen sie einen Vertreter beauftragen, das 
Kind zur Schulanmeldung zu führen. 

 

Kinder, die bei der Schulanmeldung nicht vorgestellt werden können, sollen schon 
vorher schriftlich angemeldet werden. Eine schriftliche Anmeldung zur vorzeitigen 
Schulaufnahme ist nicht zulässig. 

 

Die Erziehungsberechtigten und ihre Vertreter haben bei der Schulanmeldung die 
nach dem Anmeldeblatt erforderlichen Angaben zu machen und diese mit Geburts-
schein zu belegen. 

Des Weiteren ist eine Bestätigung des Gesundheitsamtes über die durchgeführte 
Schuleingangsuntersuchung sowie ein Nachweis über einen ausreichenden Ma-
sernschutz vorzulegen. 

Alternativ kann statt der Bestätigung des Gesundheitsamtes auch eine Bestätigung 
über die durchgeführte U9 vorgelegt werden. 

 

Vater und Mutter sind gehalten, die Anmeldung in gegenseitigem Einvernehmen 
durch-zuführen. In der Regel genügt zum Nachweis hierfür die Unterschrift eines 
Erziehungs-berechtigten auf dem Anmeldeblatt. In Zweifelsfällen und beim Antrag 
auf vorzeitige Schulaufnahme soll jedoch auch der andere Erziehungsberechtigte 
zustimmen. Kinder, die in einem Heim untergebracht sind, können auch vom Leiter 
des Heimes angemeldet werden. 

 

 II. Erklärung der Erziehungsberechtigten 

Bei der Schulanmeldung an öffentlichen Grundschulen erhalten die Erziehungsbe-
rechtig-ten einen Vordruck für die in Art. 49 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Geset-
zes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) vorgesehene Erklärung 
ausgehändigt, ob sie der Zuweisung ihres Kindes in eine Klasse mit Schülern glei-
chen Bekenntnisses zu-stimmen, falls für den Schülerjahrgang zwei oder mehr 
Klassen (Parallelklassen) gebildet werden. Üben Vater und Mutter das Erziehungs-
recht gemeinsam aus, so gilt für die Abgabe der Erklärung das Gleiche wie bei der 
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Schulanmeldung. Die Erklärung bleibt für die Dauer des Besuches einer öffentli-
chen Volksschule wirksam, wenn sie nicht widerrufen wird. Der Widerruf wird bei 
der Änderung des Bekenntnisses sofort, im Übrigen erst mit Beginn des folgenden 
Schuljahres wirksam. 

 

Für eine schriftliche Anmeldung außerhalb des Anmeldetermins sind das Anmelde-
blatt und das Blatt für die genannte Erklärung bei der Grundschule erhältlich. 

 

 III. Schulanmeldung an Förderschulen 

Die Anmeldung eines Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf er-
folgt an der Grundschule, wenn nicht auf Grund der Erkenntnisse einer vor-
schulischen Förderung (z. B. im Kindergarten, in der Schulvorbereitende Einrich-
tung, durch die mobile sonderpädagogische Hilfe oder durch die Frühförderung) 
oder eines Screenings vor der Schulaufnahme ausschließlich die Förderschule als 
Lernort in Frage kommt und die Eltern mit dem Lernort Förderschule einverstanden 
sind. Vor der Aufnahme an eine Förderschule ist ein sonderpädagogisches Gutach-
ten zu erstellen. 

Sonderpädagogischer Förderbedarf kann in den Bereichen Sehen, Hören, Sprache, 
körperliche und motorische Entwicklung, Lernen, geistige Entwicklung oder emo-
tionale und soziale Entwicklung auftreten. 

Als Bedingungen für die Aufnahme an die Grundschule gelten, dass die 
Grund-schule (evtl. mit Unterstützung der Mobilen Sonderpädagogischen 
Dienste) dem sonderpädagogischen Förderbedarf des Kindes entsprechen 
kann und dass eine aktive Teilnahme des Kindes am Unterricht der Grund-
schule möglich ist. 

 

 

 IV. Schulanmeldung ist Pflicht 

Erziehungsberechtigte, welche die ihnen obliegende Anmeldung eines Schulpflich-
tigen ohne berechtigten Grund vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen, können 
nach Art. 119 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) mit Geldbuße belegt werden. 
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V. In der Stadt Kempten (Allgäu) bestehen folgende Grundschulen: 

 

1. Grundschule Kempten (Allgäu) am Haubenschloß, Haubenschloßplatz 1 
2. Grundschule Kempten (Allgäu) an der Fürstenstraße, Fürstenstraße 38 
3. Grundschule Kempten (Allgäu) an der Sutt, Kronenstraße 3 
4. Grundschule Kempten (Allgäu) auf dem Lindenberg, Merktstraße 1 
5. Grundschule Kempten (Allgäu)-Nord, Lotterbergstraße 31 
6. Grundschule Heiligkreuz, Heiligkreuzer Straße 98 
7. Konrad-Adenauer-Grundschule Lenzfried, Wettmannsberger Weg 2 
8. Grundschule Kempten (Allgäu)-Kottern/Eich, Friedrich-Ebert-Straße 14 
9. Gustav-Stresemann-Grundschule Sankt Mang, Hanebergstraße 34 
10. Grundschule am Aybühlweg, Aybühlweg 71 
 

  VI. In der Stadt Kempten (Allgäu) bestehen folgende Förderschulen: 

a)   Agnes-Wyssach-Schule 
   Sonderpädagogisches Förderzentrum-Teilzentrum-Kempten (Allgäu),  
   Ostbahnhofstraße 57 
   und 
   Privates Sonderpädagogisches Förderzentrum-Teilzentrum-  
                  Kempten (Allgäu) Ostbahnhofstraße 57 

b)   Tom-Mutters-Schule 
   Förderzentrum 
   Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
   Schwalbenweg 61 
 

c)          Astrid-Lindgren-Schule  
   Förderzentrum 
   Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 
   Schwalbenweg 63 
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 VII. Schulen in freier Trägerschaft im Stadtgebiet Kempten (Allgäu): 

 
a)   Montessori-Volksschule (GS+HS) Kempten (Allgäu) der Augsburger 

   Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit e.V., Reichlinstr. 23 
 

b)          Josef-Kentenich-Schule, Feldweg 1, 87437 Kempten (Allgäu) 
 

 

 

Kempten (Allgäu), 06.02.2026 

 

 

 

Thomas Kiechle 

Oberbürgermeister 
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Anlage 1 (zu § 17 GLKrWO) 
Gemeinde 

09763000 - Kempten (Allgäu)  
 

Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckbuchstaben ausfüllen  

 

                       Bekanntmachung 
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse 
und die Erteilung von Wahlscheinen 
 

für die Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters  

und für die Wahl des Stadtrats 

am 8. März 2026 
 

1. Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichneten Wahlen der Stadt Kemp-

ten (Allgäu) wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026  

(20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der Dienststunden  

       im Amt für BürgerService, Kronenstraße 8, 87435 Kempten (Allgäu), 

       EG Theke (barrierefrei) 

 
 für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Wahlberechtigte kön-

nen die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft ge-
macht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister 
eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes ein-
getragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Ein-
sicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

 
2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 

Wahlschein hat. 
 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann inner-
halb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Be-
schwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. 
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3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 

spätestens am 14.02.2026 (22. Tag vor dem Wahltag) eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt 
zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andern-
falls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

 
4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein be-

sitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem die Eintragung in 
das Wählerverzeichnis besteht. 

 
5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 
 
5.1 bei Kommunalwahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der 

Stadt Kempten, die den Wahlschein ausgestellt hat, 
 
5.2 durch Briefwahl. 
 
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
 

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15 Uhr 

im/in Wahlamt, Kronenstraße 8, EG, 87435 Kempten (Allgäu) 

 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, 
kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. 
 
 

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
wenn 
 
a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Auf-

nahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- und Land-
kreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. 
Nrn. 1 und 3) versäumt hat, 

b)  ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder 
Beschwerdefristen entstanden ist, 
c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie 

nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde. 
 
Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schrift-
lich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) stellen. 
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7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. 
Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den 
Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, 
darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. 
Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die 
Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht. 

 
8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 

 
a)  je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
b)  einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 
c)  einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 

übersenden ist, 
d)  ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich über-
bracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlbe-
rechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

 
9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtig-

ten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unter-
lagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei 
Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen 
hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer 
Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine 
Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens be-
dienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass 
sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 

 
10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Be-

hinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimm-
abgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberech-
tigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkon-
flikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer an-
deren Person erlangt hat. 
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11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahl-

brief, in dem sich der Wahlschein und der verschlossene Stimmzettelum-
schlag (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 
18 Uhr eingeht. 

 
 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus 

dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 
 
Kempten, 06.02.2026 
 
 
gez. 
Klaus  
Wahlleiter 
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 Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
„Holzbachtobel Nord“: Satzungsbeschluss 

 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den vorhabenbezogenen  
Bebauungsplan „Holzbachtobel Nord“  
 
Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in seiner Sitzung am 29.01.2026 die während 
der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs abgegebenen Stellungnahmen 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Holzbachtobel Nord“ im Bereich südöstlich Kauf-
beurer Straße, westlich Bahnlinie Ulm – Kempten und nördlich Edisonstraße behandelt und 
den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan besteht 
aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen und dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan in der Fassung vom 19.01.2026. Die Begründung sowie der Umweltbericht und 
Anlagen werden dem Bebauungsplan beigefügt, alle Planunterlagen werden im Stadtpla-
nungsamt im städtischen Verwaltungsgebäude Kronenstraße 8, 3. OG, Zimmer 305, wäh-
rend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Be-
bauungsplans mit Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Hinweise: 
1. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung  der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind. 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39-42 BauGB und die Vorschriften 
des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 
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Lageplan vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Holzbachtobel Nord“ (ohne Maßstab) 
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 Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan 
„Stiftsbleiche II“: Satzungsbeschluss 

 
Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan „Stiftsbleiche II“ 
Satzungsbeschluss und Rechtskraft des Bebauungsplans  
 
Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in seiner Sitzung am 29.01.2026 die während 
der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs abgegebenen Stellungnahmen 
zum Bebauungsplan „Stiftsbleiche II“ im Bereich zwischen Memminger Straße, Iller, Härt-
nagel und Thomas-Dachser-Straße behandelt und den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 
als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung und den textli-
chen Festsetzungen in der Fassung vom 19.01.2026. Der Umweltbericht sowie die Begrün-
dung und Anlagen werden dem Bebauungsplan beigefügt, alle Planunterlagen werden im 
Stadtplanungsamt im städtischen Verwaltungsgebäude Kronenstraße 8, 3. OG, Zimmer 
305, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplans mit Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Hinweise: 
3. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung  der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind. 

4. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39-42 BauGB und die Vorschriften 
des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 
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